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Beziehung klargemacht werden, dass die
wachsenden Anforderungen an die
Einsatzbereitschaft des Lohnunternehmens ihren
Preis haben. Der Unternehmer wird nämlich
dadurch gezwungen, stets leistungsfähigere

Maschinen einzusetzen, welche die
Arbeit in noch kürzerer Zeit erledigen. Die
Auslastung der Maschinen sinkt, so dass
sie bald in den roten Zahlen arbeiten werden.

Der Unternehmer, welcher sich aus begreiflichen

Gründen diesem Trend widersetzt,
provoziert den Kauf von Occasionsmaschi-
nen oder von Neumaschinen, welche mit
Hilfe eines Investitionskredites finanziert
werden. Damit untergräbt er selbst die
Weiterexistenz seines Unternehmens. In
diesem Zusammenhang müsste die Solidarität
im Kreise aller Beteiligten noch wesentlich
besser zum Zuge kommen.

8. Zusammenfassung

Der Lohnunternehmer ist aus der heutigen
Landwirtschaft nicht mehr wegzudenken.
Er erfüllt volkswirtschaftlich gesehen
verschiedene Ansprüche: einesteils indem er
als Nebenerwerb nicht voll ausgelastete
Kapazitäten beschäftigt, andernteils indem
verhindert wird, dass noch mehr Kapital in
schlecht ausgelastete Maschinen investiert
wird.
Das Lohnunternehmen ist aber auf eine gute

Partnerschaft mit den Auftraggebern
angewiesen. An das beidseitige Verständnis
werden hohe Anforderungen gestellt. Das
Lohnunternehmen kann aber beiden Teilen
persönlichen Gewinn und Befriedigung
bringen und dem überbetrieblichen
Maschineneinsatz auf seine spezifische Art
gerecht werden.

Mähdruschrichtansätze 1980

Bekanntlich sind die Mähdruschunternehmer
gesamtschweizerisch innerhalb der

Technischen Kommission 2 des Schweizerischen

Verbandes für Landtechnik
zusammengeschlossen. In den regionalen Sektionen

bestehen zur Wahrung der Interessen
der MD-Unternehmer eigene Gruppen,
denen ein Obmann vorsteht.

Anlässlich der letzten Sitzung der TK2 wurden

die Richtansätze für die Ernte 1980
beraten und festgelegt. Diese Ansätze können
anlässlich der durch die Sektionen organisierten

Gruppen-Versammlungen, noch
regional bedingte Anpassungen erfahren. Wegen

des erneuten massiven Aufschlages
des Dieseltreibstoffes wurden die Richtansätze

gegenüber dem Vorjahr um
durchschnittlich Fr. 10.— pro Hektare erhöht. Die
neuen Tarife basieren nun auf einem
Dieselölpreis von Fr. 1.15. Verschiedene
Unternehmer werden die geringe Tariferhöhung
bemängeln. Dem ist entgegenzuhalten,
dass die durch die FAT berechneten Tarife

aus folgenden Gründen keine massivere
Erhöhung erfahren sollten:

— Für die Berechnung des Kapitalaufwandes
wurden die ungefähren, real bezahlten

Anschaffungskosten berücksichtigt.
Nachdem feststeht, dass kaum ein
Maschinenkäufer heute den vollen «Mond-
Katalogpreis» zu bezahlen gewillt ist,
drängte sich eine diesbezügliche Korrektur

des Anschaffungspreises und folglich
der Abschreibung auf.

— Die Verzinsung des Kapitals wurde den
neuen Zinssätzen angepasst.

Leider wollen nur wenige Maschinenbesitzer
(das betrifft nun nicht nur die

Mähdruschunternehmer) wahr haben, dass die
Grundkosten und deren finanz- oder
währungspolitisch bedingten Schwankungen,
bei einer durchschnittlichen Auslastung der
Maschine, die Gesamtkosten weit mehr
beeinflussen als der steigende Dieselölpreis.
Prekär wird dieser Einfluss und dessen
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Auswirkungen, wenn die der Berechnung
zu Grunde gelegte Auslastung nicht mehr
erreicht werden kann. Mit dieser Situation
werden sich in den kommenden Jahren
verschiedene Unternehmer auseinandersetzen
müssen.
Dabei sind gerade die Grundkosten einer
Maschine vom Käufer oder Besitzer in
einem gewissen Umfang beeinflussbar. Im

Extremfall können sie sogar eingespart
werden, wenn man auf den Kauf jener
Maschine verzichtet, von der man zum voraus
annehmen muss, dass sie nicht optimal
ausgelastet sein wird. Im überbetrieblichen
Maschineneinsatz, sei das durch
Lohnunternehmen, Maschinenring oder
Kleingemeinschaft wird sich für viele Betriebe eine
kostengünstigere Lösung anbieten. Bü

Richtansätze für die Ernte 1980
zuhanden der regionalen Mähdrescher-Gruppen der SVLT-Sektionen

Allgemeine Bemerkungen: Zwischen der
Ost- und der Westschweiz wie auch
zwischen dem Flachland und den Voralpengebieten

bestehen derart verschiedene
Bedingungen, dass keine für die ganze
Schweiz verbindlichen Richtansätze festgelegt

werden können. Die nachstehend
aufgeführten Tarife wurden auf einer Preisbasis

von Fr. 1.15 pro It Dieseltreibstoff
berechnet. Aenderungen des Dieseltreibstoff-
Preises +/— Fr. —.10 pro It rechtfertigen
eine entsprechende Anpassung des Tarifes
in der Grössenordnung von Fr. 3.— bis Fr.
4.— pro ha.

1. Mähdreschen
a) Weizen, Gerste, Hafer (Roggen)
b) Korn, Langstroh-Roggen, Ackerbohnen

Raps
Getreidestrohzerkleinerung mit
angebautem Häcksler
Raps und Klee (ab Schwad)
Standdrusch (nur ausserhalb
der Saison) Fr./Std. 80.-
Mais
Mais, inkl. Strohzerkleinerung
in einem Arbeitsgang
Maisstrohzerkleinerung (Häcksler od.
Zerreiser) (Miete, ohne Zugkraft)
Corn-Cob-Mix, inkl. Strohzerkl.
in einem Arbeistgang

k)

Fr./a 3.10
Fr./a 3.30
Fr./a 3.40

Fr./a —.50
Fr./a 3.50

•bis 120.-
Fr./a 3.90

Fr./a 4.60

Fr./a -.70

Fr./a 4.40

Rabatte (Mais ausgenommen)
Für Alles-Dreschbetriebe mit mehr als 3 ha
Getreide und weniger als 4—5 Parzellen

oder ab einem Fakturabetrag von Fr. 1500.-
kann ein Rabatt von 3% vorgesehen werden.

Für Tankwagen kann separat Rechnung

gestellt werden.

Zuschläge

Für Hanglagen, Lagergetreide, Spindeldrusch,

verunkrautete Bestände und kleine
Parzellen können Zuschläge von 10—20%
berechnet werden.

2. Hartballenpressen

(Ballen mit Rücksicht auf Ladebreite und
Handel 90 cm lang)
a) Presse in Miete, inkl. Garn,

ohne Traktor pro Balle Fr. —.50

b) Pressen, inkl. Garn,
mit Traktor, je nach Feldgrösse

pro Balle Fr. -.60 —.70
3. Rundballenpressen
a) Grosse Rundballen,

auf Feld gepresst pro Balle Fr. 13. —

b) Kleine Rundballen,
auf Feld gepresst pro Balle Fr. 6.50

4. Pflücken von Maiskolben Fr./a 3.80-4.30

5. Pflückschroten von Maiskolben
in einem Arbeitsgang

Je nach Feinheit Fr./a 5.— 6.-

Schweiz. Verband für Landtechnik (SVLT)
Technische Kommission 2
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